
01

STRAFFREIHEIT TROTZ FINANZVERGEHEN: 
HÄUFIGE FRAGEN ZUR SELBSTANZEIGE

Datum: 29.10.2018 
Autorin: Martina Zoder 

Sie möchten wissen, was man bei einer Selbstanzeige beachten muss? Wir haben für Sie die häufigsten 

Fragen und wichtigsten Voraussetzungen zusammengefasst. So können Sie durch eine ordnungsge-

mäße Selbstanzeige Straffreiheit erlangen.  

WARUM IST EINE SELBSTANZEIGE NOTWENDIG?
Für eine Selbstanzeige gelten folgende Bedingungen: 

 • Ein steuerpflichtiger Vorgang wurde gegenüber dem Finanzamt nicht ordnungsgemäß erklärt.

 • Eine selbst zu berechnende Abgabe wurde nicht fristgerecht abgeführt.

• Die Abgabenverkürzung ist bereits eingetreten – der Bescheid wurde schon zugestellt.

WAS BRINGT EINE SELBSTANZEIGE?
Der Anzeiger selbst und alle darin genannten Personen können Straffreiheit im Sinne des Finanzstraf-

gesetztes erlangen, wenn die Selbstanzeige korrekt erstattet wird. Bei der Abgabenhinterziehung, die in 

der Selbstanzeige offengelegt wird, kommt es zu keinem Finanzstrafverfahren. 

WANN MUSS EINE SELBSTANZEIGE GEMACHT WERDEN?
Die Selbstanzeige ist rechtzeitig zu erstatten. Das bedeutet: Man darf nicht auf frischer Tat ertappt 

werden und es sind noch keine Verfolgungshandlungen gesetzt worden. 

Unter Verfolgungshandlungen versteht man jede nach außen erkennbare Amtshandlung, beispielsweise 

einer Finanzstrafbehörde oder eines Gerichtes. Diese Amtshandlung muss bereits mit dem Ziel durch-

geführt werden, ein Finanzvergehen aufzudecken. Somit ist zum Beispiel ein Ergänzungsansuchen noch 

keine Verfolgungshandlung, da dieses von der Finanzbehörde – und nicht der Finanzstrafbehörde – 

übermittelt wird. 

WIE ERSTATTET MAN DIE SELBSTANZEIGE?
Für die Selbstanzeige gibt es keine Formvorschriften, die Schriftform ist aber auf jeden Fall aus Be-

weisgründen empfehlenswert. Außerdem ist die Selbstanzeige unverzüglich, vollständig und wahrheits-

gemäß zu erstatten. 

Die Selbstanzeige muss unbedingt enthalten:

 • Offenlegung der verkürzten Abgaben

 • Offenlegung der Besteuerungsgrundlagen

 • Darlegung, weshalb eine Verkürzung der Abgaben passiert ist

• Täternennung sämtlicher mitwirkender Personen (wie Geschäftsführer, GmbH, Buchhalter, Steuerbe-

rater etc.)

Die Selbstanzeige kann grundsätzlich bei jedem Finanzamt erstattet werden. Bei Verletzung der Zollab-

gaben ist das Zollamt zuständig. 

DER BETRIEBSPRÜFER HAT SICH BEREITS ANGEMELDET – WAS NUN?
Wenn erst im Zuge der Anmeldung einer Betriebsprüfung Selbstanzeige erstattet wird, muss zusätzlich 

zum verkürzten Betrag noch ein „Strafzuschlag“ entrichtet werden – nur dann bleibt die Straffreiheit 

erhalten. 
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Dieser Strafzuschlag beträgt zwischen 5 Prozent und 30 Prozent der verkürzten Abgaben, sofern die 

Verkürzung vorsätzlich oder grob fahrlässig begangen wurde. 

ZU WELCHEM ZEITPUNKT MUSS DIE NACHZAHLUNG GELEISTET WERDEN?
Die verkürzten Abgaben, die mittels der Selbstanzeige offengelegt wurden, müssen innerhalb eines 

Monats entrichtet werden. Ansonsten verliert man die Straffreiheit. Diese Monatsfrist beginnt mit Zustel-

lung des berichtigten Bescheides. 

Achtung:  
Bei Selbstbemessungsabgaben (laufende UVAs, Lohnsteuer, Dienstgeberbeitrag etc.) beginnt die Mo-

natsfrist, sobald die Selbstanzeige erstattet wurde. 

DIE ABGABEN KÖNNEN NICHT ZUR GÄNZE ENTRICHTET WERDEN – WAR JETZT ALLES UM-
SONST?
Mit der Erstattung der Selbstanzeige kann auch eine Zahlungserleichterung beantragt werden. Dies 

geschieht entweder durch eine Stundung oder einen Ratenzahlungsplan. Die Dauer der Zahlungser-

leichterung darf jedoch einen Zeitraum von zwei Jahren nicht überschreiten. 

Unsere Empfehlung:  
Bei einer strafbefreienden Selbstanzeige sind viele kleine Details zu beachten. Nutzen Sie eine Bera-

tung durch unsere Kanzlei. Wir helfen Ihnen gerne! 


